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Die Budgetierung schlägt zu 
GKV-FinStG: Umsatzrückgänge werden durch variable Vergütungen in den Arbeitsverträgen  

mit angestellten Zahnärzten oftmals verschärft

Bedingt durch die Budgetierung, welche 
nach der Verabschiedung des GKV-Finanz-
stabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) im Ok-
tober 2022 Einzug in die Honorarvertei-
lungsmaßstäbe (HVM) der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigungen (KZV) fand, verzeich-
nen aktuell zahnmedizinische Einheiten 
(von der Einzelpraxis über die Berufsaus-
übungsgemeinschaften bis hin zu den me-
dizinischen Versorgungszentren) Einbehal-
te, die von teilweise geringen bis hin zu 
sechsstelligen Beträgen bei größeren Ein-
heiten auf deren Abrechnungsbescheiden 
führen. Die Einbehalte sind vorläufig und 
das genaue Honorar 2023 wird erst in der Ab-
rechnung des vierten Quartals im April 2024 
berechnet. Ob dann noch Nachzahlungen 
erfolgen, ist heute unklar, man kann darauf 
allenfalls hoffen. Damit besteht für Zahn-
ärzte der Konflikt, ob Patienten überhaupt 
noch angemessen behandelt werden kön-
nen, wenn die zahnmedizinischen Einhei-
ten selbst für die Behandlungskosten auf-
kommen müssen. 

Die Einbußen der zahnärztlichen Einhei-
ten werden häufig verschärft durch in Ar-
beitsverträgen mit den angestellten Zahn-
ärzten vereinbarte variable Vergütungen, 
da die meisten Arbeitsverträge den Umsatz-
rückgang durch die Budgetierung nicht re-
geln. Es folgt eine Analyse der Probleme 
rund um die Budgetierung, das Aufzeigen 
möglicher Lösungsansätzen sowohl zur Ein-
haltung der Budgets als auch zur Minderung 
der variablen Vergütung von angestellten 
Zahnärzten. 

1. Einführung

Unter dem Budget versteht man das jährli-
che Gesamtvolumen an Finanzmitteln, wel-
ches pro KZV und pro Krankenkasse für die 
Vergütung der dort tätigen Zahnärzte sowie 
Kieferorthopäden festgelegt wird. Die Bud-
getierung folgt aus dem Vorliegen eines 
Geldmangels der Krankenkassen. Aus Grün-
den der Beitragsstabilität wurde Ende letz-
ten Jahres zur Stabilisierung der gesetzli-
chen Krankenkassen das GKV-Finanzstabi-
lisierungsgesetz (GKV-FinStG) verabschie-
det, welches Einsparmaßnahmen vorsieht, 
insbesondere auch für alle Zahnärzte. Kon-
kret soll für die nächste zwei Jahre eine Ver-
gütungskürzung stattfinden. Das GKV-
FinStG sieht vor, dass das Wachstum der Ge-
samtvergütungen auf höchstens die um 
0,75 (2023) beziehungsweise 1,5 (2024) Pro-
zentpunkte verminderte Grundlohnsum-
me steigen darf. Unter Grundlohnsumme 
versteht man die bundesweite Summe der 
beitragspflichtigen Löhne und Gehälter, aus 
denen Krankenversicherungsbeiträge zu 
leisten sind. Die zahnärztlichen Vergütun-
gen sollen unterdurchschnittlich wachsen, 
was in Folge der hohen Inflation einen Ge-
winnrückgang bei Zahnärzten bewirken 
wird. Um diese Vergütungskürzungen zu re-
geln, hat jede KZV einen Honorarvertei-
lungsmaßstab (HVM) bindend festgelegt. 
Die HVM-Regelungen sind deutschlandweit 
nicht einheitlich. Damit gehen diese Rege-
lungen teilweise marginal, teilweise jedoch 
auch deutlicher auseinander.

Von der Budgetierung betroffen sind je-
doch bei jedem HVM folgende Leistungen: 
Konservierende und chirurgische Leistun-
gen (KCH), Parodontologische Leistungen 
(PAR), Behandlung von Verletzungen des Ge-
sichtsschädels und Kiefergelenkserkran-
kungen (KB/KG) und Kieferorthopädische 
Leistungen (KfO).

Von der Budgetierung ausgenommen 
sind: Individualprophylaxe-Leistungen, 
Maßnahmen zur Verhütung von Zahner-
krankungen bei Pflegebedürftigen und 
Menschen mit Behinderungen, Früherken-
nungsuntersuchungen, Leistungen im Rah-
men der aufsuchenden Versorgung oder von 
Kooperationsverträgen zwischen stationä-
ren Pflegeeinrichtungen, parodontologische 
Leistungen bei Pflegebedürftigen und Men-
schen mit Behinderungen und Zahnersatz.

Betrachtet man die Lage für den Bereich 
der KZV Nordrhein, so bestimmt der HVM, 
dass gemeinsam für die KCH-, KB/KG- und 
PAR-Abrechnung eine maximal zu vergü-
tende Punktzahl je kontingentbildenden Fall 
ermittelt wird. Diese Zahl liegt aktuell bei 
80 Punkte pro Fall und Quartal für Zahnärz-
te, die keiner Sondergruppe angehören. Mit-
glieder von Sondergruppen sind Neugrün-
der, Übernehmer von Praxen und chirurgi-
sche Leistungserbringer. Diesen wird ein hö-
heres Budget zugesprochen. Zusätzlich gibt 
es für PAR- und KB/KG-Fälle Mehrkosten-
faktoren, die das Budget in diesen Bereichen 
erhöhen. Im Ergebnis heißt das, dass Zahn-
ärzte pro Fall ohne die Angehörigkeit zu 
 einer Sondergruppe im Quartal bis zu 
80 Punkten (etwa 100 Euro) vergütet bekom-
men.

Für die KfO-Abrechnung gilt, dass ein Fall 
in der Regel über zwölf Quartale abgerech-
net wird. Der HVM in Nordrhein schreibt für 
das Budget für Multibehandlungen pro Be-
handlungsfall für die Kieferorthopäden ei-
nen Höchstbetrag von 297 Euro im Quartal 
vor. Bei der Behandlung mit herausnehm-
barem Gerät gilt die Grenze von 161 Euro. 

Der Abschlag bemisst sich dann nach der 
Zahl der eingereichten Fälle, multipliziert 
mit der Kontingentgrenze, die quartalswei-
se überprüft und festgelegt wird. Von die-
sem Betrag werden nach Maßgabe der KZV 
Nordrhein im KfO-Bereich pro Monat 
22,5 Prozent als Abschlag gezahlt, sodass für 
das Quartal maximal 67,5 Prozent an Ab-
schlägen gezahlt werden. Was sind nun die 
häufig auftretenden Probleme und mögli-
che Lösungsansätze? Folgende Themenbe-
reiche haben sich in den letzten Monaten 
herauskristallisiert: 

2. Unbemerktes Überschreiten  
des Budgets

Bereits bei kleineren Behandlungen, bei-
spielsweise der bei Beratung, Untersuchung, 
Betäubung und Füllung von zwei Zähnen, 
werden schnell die 80 Punkte pro Fall über-
schritten. Gerade wenn zusätzlich zum me-
dizinisch Notwendigen noch weitere (sich 
anbietende) Leistungen erbracht werden, ist 
die Folge häufig eine Budgetüberschreitung 
und eine damit verbundene geringere oder 
gänzlich ausfallende Vergütung der Leis-
tung. Dazu kommt, dass die angestellten 
Zahnärzte häufig nicht ausreichend auf die 
Budgetierung von den Inhabern der Praxen 
hingewiesen werden.

Schützen kann man sich nur durch eine 
ausreichende Beobachtung der eigenen Fall-
zahlen und Grenzwerte in der eigenen EDV. 
Leider kontrollieren viele Praxen nicht die 

bisher abgerechneten Leistungen in Bezug 
auf die noch offenen Punkte pro Fall, obwohl 
dies mittels der Praxis-EDV täglich nachver-
folgbar wäre. Eine Empfehlung ist daher das 
zeitnahe Überwachen der erbrachten Leis-
tungen aller Behandler der Praxis, um mög-
lichen Überschreitungen des Budgets früh-
zeitig begegnen zu können. 

Außerdem ist es ratsam, wirklich nur das 
medizinisch Notwendige zu leisten, unter 
Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaft-
lichkeit. Starker Auslöser von Höchstpunkt-
zahlüberschreitungen ist häufig das Erbrin-
gen von Leistungen, die sich im Moment der 
Behandlung anbieten, obgleich sie noch 
nicht notwendig durchgeführt werden müs-
sen. Beispiel: Neben der Kariesbehandlung 
eines Zahnes wird an einem benachbarten 
Zahn eine alte Füllung ausgetauscht, die et-
was verfärbt ist. Das Finanzstabilisierungs-
gesetz und die hieraus resultierende Budge-
tierung stellen jedoch klar: Lediglich eine 
ausreichende, zweckmäßige und wirtschaft-
liche Versorgung kann und soll von den Pra-
xen geleistet werden. Der Austausch der Fül-
lung am Nachbarzahn wird also sanktioniert.

Ein funktionierendes „Recall-System“ 
kann ebenfalls dafür dienen, dass das Bud-
get eingehalten wird: Je mehr „Scheine“ in 
der Praxis pro Quartal eingelesen werden, 
desto mehr Punkte kann die Praxis abrech-
nen, da die Budgetierung auf die Zahl der 
Patientenkontakte im Quartal abstellt. Vie-
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le Routinepatienten, bei denen kein großer 
Aufwand entsteht, bedeuten wenig Punkte 
in der Abrechnung dieses Einzelfalles und 
entsprechend viele Punkte, die auf andere 
Fälle übertragen werden können. Daher 
nennt man solche Scheine auch „Verdün-
ner“. Länderunterschiede sind hier durch-
aus vorhanden.

Wenn Zahnärzte eine Kassenleistung we-
gen besonderer Gegebenheiten beim Pati-
enten nicht richtlinienkonform erbringen 
können, kann die Leistung unter Umstän-
den auch als Privatleistung erbracht werden, 
die dann keine Auswirkung auf das Budget 
hat. Sollte beispielsweise eine Wurzelbe-
handlung nicht regelkonform durchgeführt 
werden können, wäre als Kassenleistung ei-
gentlich nur die Extrahierung möglich. Da-
rüber ist der Patient natürlich ordnungsge-
mäß aufzuklären. Es kann ihm dann ein 
Heilversuch mit einer über die Kassenleis-
tung hinausgehenden Privatbehandlung an-
geboten werden. Nach Erstellung eines Heil- 
und Kostenplans, wird die Leistung an-
schließend dem Patienten als Privatleistung 
abgerechnet.  

3. Welcher Punktwert gilt für 
 angestellt Ärzte, die neu in der 
 Versorgung sind?

Ein aktuelles Problem ergibt sich noch aus 
einem neueren Urteil des BSG in Bezug auf 
Aufbaupraxen (Az: B 6 KA 22/ 22 R). Bisher 
liegt nur der Terminbericht über die Ver-
handlung vor. In diesem Fall war ein bereits 
zugelassener Arzt aus einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft ausgeschieden, hat 
sich in einiger Entfernung zur Berufsaus-
übungsgemeinschaft neu niedergelassen 
und einen Arzt in seiner neuen Praxis ange-
stellt. Das BSG hat in der Entscheidung klar-
gestellt, dass bei Neugründung einer Praxis 
zwar ein bereits in der Versorgung nieder-
gelassen gewesener Arzt nicht als Aufbau-
praxis zähle und dieser niedergelassene Arzt 
kein individuelles Leistungsbudget in Höhe 
des Fachgruppendurchschnitts beanspru-
chen kann. Für seinen angestellten Arzt, der 
erstmals in der vertragsärztlichen Versor-
gung tätig geworden ist, kann dementgegen 
nach dem Terminbericht ein Individualbud-
get mindestens in Höhe des Fachgruppen-
durchschnitts eingefordert werden. 

Diese BSG-Entscheidung dürfte man un-
seres Erachtens auf angestellte Zahnärzte in 
Praxen übertragen können, sodass die In-
haber pro behandelten Fall für die betroffe-
nen Angestellten mehr Punkte bekommen 
können. So besagt exemplarisch der HVM 
Nordrhein in Paragraf 5 Ziffer 3.2, dass Ver-
tragszahnärzte, die unter acht Quartalen tä-
tig sind und weniger als 400 Abrechnungen 
pro Quartal einreichen, einen höheren 
Punktwert von 95 Punkten erhalten. Das 
vorbezeichnete Urteil stellt den niedergelas-
senen Vertragsarzt und den angestellten 
Arzt hinsichtlich der Aufbaupraxis gleich, 
sodass für angestellte  Zahnärzte, unter Er-
füllung der vorbezeichneten Voraussetzun-
gen, ein Budget von 95 Punkten pro Fall zu 
gewähren ist. 

Zumindest für Praxen, die mit erstmals 
an der vertragszahnärztlichen Versorgung 
teilnehmenden abgestellten Zahnärzten ar-
beiten, kann sich daher ein Widerspruch ge-
gen den Abrechnungsbescheid lohnen, 
wenn für den angestellten Kollegen nicht 
das erhöhte Budget von 95 Punkten pro Fall 
durch die KZV gewährt wurde.

4. Einzelfallregelungen

Teilweise haben Praxen gewisse Besonder-
heiten zu verzeichnen, zum Beispiel durch 
spezielle Patienten, welche intensivere oder 
kostspieligere Behandlung benötigen als der 
Durchschnittspatient. So müssen Phobiepa-
tienten häufig viel kostspieliger behandelt 

werden als Durchschnittspatienten. Die Be-
handlungen dieser Patientengruppe sind oft 
unter Vollnarkose durchzuführen. Man 
kann diese Patienten nicht jedes Quartal un-
ter Vollnarkose behandeln und sollte daher 
in einer Narkose möglichst alle behand-
lungsbedürftigen Zähne behandeln. Wenn 
solche Praxisbesonderheiten bestehen, 
kann die Behandlung grundsätzlich zu ei-
ner deutlichen Punktüberschreitung füh-
ren. Daher sieht Paragraf 6 des HVM für 
Nordrhein die Stellung eines Antrages an 
den Vorstand der KZV vor, eine Ausnahme-
regelung zuzulassen. Soweit besondere Um-
stände des Einzelfalls vorliegen, kann der 
Vorstand auf Antrag die Punktzahl pro Fall 
erhöhen. 

Sollten Praxen über Praxisbesonderhei-
ten verfügen, so sollte die Beantragung ei-
ner Punktzahlerhöhung beim Vorstand 
schnellstmöglich vorgenommen werden. 

5. Variable Vergütungen  
und  Budget

Arbeitsverträge von angestellten Zahnärz-
ten enthalten häufig variable Vergütungen. 
Lässt sich ein Budgetabschlag nicht vermei-
den, so werden die Budgetüberschreitungen 
des für die Praxen vorgesehenen Budgets 
pro Quartal von der KZV direkt einbehalten. 
Der Einbehalt kann aber arbeitsrechtlich ir-
relevant sein. Die angestellten Zahnärzte, 
die den Umsatz mit generiert haben, erhal-
ten oftmals ihre variable Vergütung nach 
der persönlich erbrachten Leistung, welche 
in der EDV erfasst wurde. Dort werden nur 
die Gebührenziffern eingegeben, ohne dass 
auf die Budgetierung pro Fall Rücksicht ge-
nommen wird. 

Nicht alle Arbeitsverträge regeln den Fall 
einer Budgetierung und dass sich eventuel-
le Einbehalte von der KZV auch negativ auf 
die variable Vergütung auswirken. Insofern 
besteht die Gefahr, dass die Praxis zu viel an 
die angestellten Zahnärzte auszahlt, also 
Geld, das schlicht nicht da ist. 

In manchen Verträgen findet sich sinnge-
mäß nur folgende Regelung: „Zusätzlich 
zum Festgehalt wird eine Umsatzbeteili-
gung in Höhe von 30 Prozent des monatlich 
erzielten, über 9.000 EUR hinausgehenden 
Honorars über zahnärztliche Leistungen be-
zahlt.“ Die Ermittlung der Umsatzbeteili-
gung wurde in der Vergangenheit bei vielen 
zahnmedizinischen Einrichtungen nur an-
hand der Auswertungen der Praxis-EDV vor-
genommen. In einem solchen Fall wird die 
Umsatzreduktion durch die Budgetierung 
nicht einseitig vom Arbeitgeber zurückge-
nommen werden können. 

In anderen Verträgen steht hinter der Fest-
schreibung des Prozentanteils, welchen die 
angestellten Zahnärzte variabel erhalten, 
die kryptische Formulierung „unter Berück-
sichtigung eventueller Honorareinbehalte“. 
Ob dies den Arbeitgeber tatsächlich zur Wei-
tergabe der Budgetierung an den Angestell-
ten berechtigt, kann bezweifelt werden. Bei 
Arbeitsverträgen handelt es sich um allge-
meine Geschäftsbedingungen. Daher gehen 
Unklarheiten im Arbeitsvertrag zulasten der 
Arbeitgeberschaft. Man kann sich zwar bei 
der Formulierung vorstellen, dass der Ar-
beitgeber Honorareinbehalte berücksichtigt 
wissen wollte, aber wie das konkret ge-
schieht, ist nicht klar geregelt. Es ist auch 
nicht klar, wer in der Praxis die Budgetüber-
schreitung herbeigeführt hat. Besser wäre 
daher eine Regelung im Arbeitsvertrag, die 

bestimmt, dass die Honorarkürzungen 
durch die KZV auch zu entsprechenden Min-
derungen der variablen Vergütung führen. 
Insoweit muss man zusätzlich auch regeln, 
wie sich die Kürzung dann auf die Bemes-
sung der variablen Vergütung durchschlägt. 

Ist dies – wie in vielen Fällen – nicht klar 
geregelt, ist eine Analyse des jeweiligen Ar-
beitsvertrages und der Regelung zur variab-
len Vergütung vorzunehmen. Sollte die Ver-
einbarung eventuelle Kürzungen und Ein-
behalte auf Seiten der KZV wegen der Bud-
getierung nicht ausreichend berücksichtigt 
haben, können nur noch einvernehmli- 
che Änderungsvereinbarungen oder im 
schlimmsten Fall die Änderungskündigung 
aus der Misere helfen. Hier ist allerdings zu 
beachten, dass die Hürden für Praxen mit 
mehr als zehn Mitarbeitern sehr viel höher 
liegen, da diese dem Kündigungsschutzge-
setz unterliegen. Immerhin erscheint es 
möglich, die Änderungskündigung als be-
triebsbedingt zu rechtfertigen, wenn der Ge-
setzgeber und die KZV die Verdienste be-
schneiden und die Praxen in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten bringen. 

Sowohl bei den präferiert vorzunehmen-
den einvernehmlichen Änderungsverein-
barungen als auch bei jedem neuen Arbeits-
vertrag gilt es, eine ausführliche und rechts-
sichere Regelung für die variable Vergütung 
zu finden, die neben anderen wichtigen As-
pekten auch die Budgetierung regelt. Nur 
dann kann der Honorareinbehalt durch die 
Budgetierung auch an die angestellten 
Zahnärzte rechtssicher weitergegeben wer-
den.
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Die Einbußen werden häufig verschärft 
durch in Arbeitsverträgen mit den angestell-
ten Zahnärzten vereinbarte variable 
Vergütungen. 


